


hat das Amtsgericht Meißen durch 

Richterin am Amtsgericht Holubetz 

ohne mündliche Verhandlung gemäß § 307 ZPO am 17.03.2022 

für Recht erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag i. H. v. € 439, 11 nebst Zinsen i.

H. v. 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 05.03.2020 zu zah­

len. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten i. H. v.

€ 70,20 nebst Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit
�, 

03.02.2022 zu zahlen.

3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin einen Betrag i. H. v. € 5,00 nebst Zinsen i.

H. v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 03.02.2022 zu zahlen.

4. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

5. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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